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Unsere Verantwortung im demokratischen Staat
Gerhard Stoltenberg

Der ideologische und parteipolitische Streit
über Beharrung oder Veränderung ist grundsätz-
lich überholt. Unabhängig von den politischen
Entscheidungen verursachen die moderne Wissen-
schaft und Technik ständig einen raschen Wandel
der sozialen und staatlichen Verhältnisse, der das
Leben eines jeden berührt und uns immer wieder
vor völlig neue Aufgaben stellt. Der Mensch kann
sich deshalb nicht mehr nach den Vorstellungen
vermeintlich progressiver Ideologien als souve-
räner Gestalter der Welt verstehen, der die
Zukunft sicher plant und steuert. Wir alle haben
zunächst Mühe, diesen Prozeß des raschen Wan-
dels überhaupt noch intellektuell zu begreifen
und dann rechtzeitig angemessene Folgerungen
für das eigene Handeln, die Beeinflussung von
fast autonom gewordenen Entwicklungen, zu
ziehen.

Dies ist die eine Aufgabe, die Möglichkeiten des
Fortschritts zum Wohle der Menschen zu nutzen.
Die andere besteht darin, Konstanten für die
menschliche und soziale Orientierung im Mora-
lischen und Politischen zu sichern, damit sinnvolle
Kommunikation überhaupt möglich bleibt. Die
Vorstellungen des Mittelalters von der Welt als
eines in der göttlichen Ordnung der Lex Aeterna
ruhenden Kosmos unter den Prinzipien der Ver-
nünftigkeit und Zielgerichtetheit haben noch
lange nachgewirkt. Die traditionelle Konzeption
des Staates als einer göttlichen Ordnung ist mit
inrer Pervertierung in den totalitären Staaten als
Folge der Säkularisation nach der Periode des
Nationalsozialismus verständlicherweise verblaßt
und Geschichte geworden.

Allerdings tun wir uns heute sehr schwer, ein
modsrnes demokratisches Verständnis der plura-

listischen Gesellschaft mit einer realistischen Vor-
stellung der Aufgaben des demokratischen Staa-
tes zu verbinden. Viele zeitgenössische Äußerun-
gen schwanken zwischen der Verachtung des
Staates und seiner Überforderung. Einmal wird
von ihm immer lauter eine fast unbegrenzte
Daseinsvorsorge für seine Bürger verlangt, ande-
rerseitswird jede legale und verfassungskonforme
Erweiterung seiner Handlungsmöglichkeiten lei-
denschaftlich bekämpft, wie die überhitzten Aus-
einandersetzungen zur Notstandsgesetzgebung
der Bundesrepublik Deutschland gezeigt haben.
Der Ausweg kann weder in der Vergesellschaftung
des Staates noch in der Verstaatlichung der
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Diese Ausgabe der „Evangelischen Verantwortung" erhal-
ten als Probenummer alle evangelischen Pfarrer in der
Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht können Sie Ihren
Pfarrer hierauf einmal ansprechen. Weitere Exemplare
dieser „Evangelischen Verantwortung" stellen wir Ihnen auf
Anforderung gerne zur Verfügung.



Gesellschaft liegen. Es ist nun einmal ein nicht
aufhebbares Merkmal unserer Zeit, daß die all-
gemein verpflichtende Kraft des christlichen
Glaubens oder politischer Ideologien schwächer
geworden ist. Deshalb kann die Pluralität der
Gesellschaft nicht durch Überzeugung, sondern
nur durch totalitären Zwang aufgehoben werden,
zweifellos ein untragbarer Preis. Wir müssen uns
vielmehr um eine begrenzte Übereinstimmung in
sittlichen Überzeugungen und Wertvorstellungen
nachhaltig bemühen, einen Konsensus, den wir
freilich auch nicht zu niedrig ansetzen sollten,
weil ohne ihn Humanität und soziale Ordnung
bedroht sind. Für diesen begrenzten Konsensus
ist das verbindende staatliche Verfassungskonzept
demokratischer Meinungsbildung, Entscheidungs-
findung und Institutionen unentbehrlich. Hier sind
in der Verfassungsordnung Regeln und Normen
vorgegeben, die nur schwer, im Grundrechts-
katalog fast überhaupt nicht, veränderbar sind.
Andererseits läßt unsere demokratische Verfas-
sungsordnung jedoch ein weites Feld an legaler
gesetzlicher und politischer Ausgestaltung offen.
Sie ermöglicht so politische Dynamik und gesetz-
mäßigen Wandel.

Diese Besinnung und Beschreibung ist ange-
sichts der lauten Töne nach „Systemüberwindung"
oder „Systemsprengung" notwendig. Legale Ver-
änderung gehört zum Wesen der Demokratie.
Aber unsere staatliche Ordnung des Grund-
gesetzes geht nach den Erfahrungen der Diktatur
und des Niedergangs der ersten deutschen Repu-
blik bewußt von einer streitbaren Demokratie
aus, die sich gegenüber allen Versuchen der

DKP billigt Prager Prozesse
Eine Solidaritätserklärung mit den Prozessen der

letzten Wochen in Prag und Brunn hat Hermann
Gautier, Mitglied des DKP-Präsidiums und des Sekre-
tariats des DKP-Vorstandes, in einem Interview mit
der „Frankfurter Rundschau" abgegeben. Gautier
behauptete, diese Prozesse würden in der Bundes-
republik „in einer Dimension hochgespielt, die völlig
unangemessen" sei. Weiter sagte er: „Auf der Ent-
rüstungswelle reiten die gleichen Leute, die im
Grunde das Zustandekommen des Münchner Abkom-
mens mitverantworten und die jetzt nicht bereit
sind, es zu annullieren. Dabei geht es unserer Mei-
nung nach darum, den Prozeß der Normalisierung
der Beziehungen zwischen der BRD und der CSSR
zu stören. Man will den anlaufenden Entspannungs-
prozeß aufhalten und sogleich von den unerhörten
Verbrechen der USA in Vietnam ablenken."

Beseitigung oder Zerstörung ihrer verfassungs-
mäßigen Institutionen entschieden zur Wehr
setzt.

Wer weiterhin glaubt, mit den schillernden
Begriffen der „Revolution" oder des „Marsches
durch die Institutionen" die liberale Demokratie
und die freiheitliche Gesellschaftsordnung der
Bundesrepublik Deutschland bekämpfen zu kön-
nen, muß deshalb mit nachdrücklichem Wider-
spruch und Widerstand rechnen, nicht von Funk-
tionären, „privilegierten Gruppen" oder „immo-
bilen Reaktionären", sondern der großen Mehr-
heit unserer Mitbürger, die weiß, welche Chancen
ihr unser Verfassungssystem für die persönliche
Gestaltung ihres Lebens und die friedliche Ver-
änderung bietet.

Diese Gefahr einer zunehmenden inneren Pola-
risierung sollten vor allem in unseren Kirchen
und unter den Intellektuellen alle deutlich sehen,
die extremistische, „systemfeindliche" Parolen für fj
zeitgemäß halten.

Wahrhaftigkeit und Reformfähigkeit der Demo-
kratie bedingen einander. Ohne eine wirksame
Exekutive gegenüber gewaltsamen Herausforde-
rungen von innen und außen ist auch der
moderne Staat hilflos, aber die legale Repression
und die Fähigkeit zur Selbstverteidigung bleiben
fragwürdig, wenn die Kraft zur notwendigen Ver-
änderung fehlt.

Freilich kann Extremismus und Aggressivität
auch aus dem Übermaß leichtfertiger, nicht gehal-
tener Versprechungen erwachsen. Die gegen-
wärtigen Regierungsparteien haben durch ein
Zuviel an wenig geprüften, finanziell und wirt-
schaftlich nicht abgesicherten Programmen den
Erwartungshorizont vieler Menschen erheblich
ausgeweitet, so daß die jetzt erforderlichen Kor-
rekturen schmerzlich sind. Die anhaltende Geld- m
entwertung führt nicht zu dem angekündigten
Mehr an Sozialinvestitionen, sondern zu ihrem
realen Rückgang.

Es kann jedoch nicht hingenommen werden,
wenn aus politischen Irrtümern und Fehlern auf
die angebliche Reformunfähigkeit unseres Verfas-
sungssystems geschlossen werden soll. Trotz aller
Unvollkommenheit bringt die staatliche Ordnung
der Bundesrepublik Deutschland in der unglück-
lichen neueren Geschichte Deutschlands bisher
das Maximum an Rechtssicherheit und sozialem
Fortschritt. Dieses Maximum braucht nicht das
Optimum zu sein. Aber jedermann ist frei unter
den Bedingungen dieses demokratischen Staates,
seine Vorstellungen für die Erreichung des Opti-
mums zu vertreten. Notwendig ist also die
Erörterung der demokratischen Alternativen, nicht
Resignation oder Extremismus.



Keine importierte Inflation

Karl-Heinz Narjes

Der Wirtschaftsminister von Schles-
wig-Holstein ist Mitglied der CDU-
Mannschaft von Rainer Barzel. Anläß-
lich der diesjährigen Jahrestagung des
Politischen Clubs in der Evangelischen
Akademie Tutzing erläuterte Dr. Narjes
in einem vielbeachteten Referat die
gesellschaftspolitischen Vorstellungen
der Union. Heute nimmt er Stellung zu
der These des gegenwärtigen Bundes-
wirisehafts- und Finanzministers HeS-
mui Schmidt (SPD), der erklärt hatte,
daß die Bekämpfung der Inflation in
erster Linie eine Aufgabe der EWG sei.
Hierzu stellt Karl-Heinz Narjes fest:

• Die deutsche Volkswirtschaft ist
die größte in der EWG mit einem
Anteil von rund 40% des Brutto-
sozialprodukts in der 6-Länder-
Gemeinschaft und von knapp 30 %
in der 10er-Gemeinschaft. Der
deutsche Stabilitätsbeitrag entschei-
det deshalb ganz wesentlich mit
über die Geldentwertung in der
ganzen Gemeinschaft.

• Es gibt keine EWG-Lösung, die
nicht auch eingehend nach den
Inflationsquellen in jedem einzelnen
Partnerstaat fragen und nationale
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung
fordern müßte. Dabei wird sich
herausstellen, daß sich die Bundes-
republik nicht an die EWG-Empfeh-
lungen über die Haushaltsgestal-
tung gehalten hat. Statt der emp-
fohlenen rund 7 % stiegen die Aus-
gaben beim Bund über 12%. Bei
uns haben das konjunkturwidrige
Verhalten der öffentlichen Haus-
halte und die in ihren Folgen immer
noch nicht bewältigte Lohnkosten-
explosion in den vergangenen drei
Jahren die außenwirtschaftlichen
Gründe an Gewicht erheblich über-
troffen.
• Die Behauptung, das Ausland
sei schuld und unsere Inflation sei
im wesentlichen importiert, ist
falsch. Wir haben vielmehr durch
unsere Instabilität Inflation expor-
tiert. Deswegen ist die Inflations-
bekämpfung gegenwärtig die wich-

tigste Aufgabe der deutschen Wirt-
schaftspolitik, sie ist zugleich die
sozialste Reform.
B Internationale Stabilitätsver-
gieiche sind Augenwischerei, wenn
nicht deutlich gemacht wird, daß in
diesem Jahr die Vereinigten Staa-
ten, die Leitwirtschaft der west-
lichen Welt, eine Preis- und Kosten-
entwicklung haben werden, die
wesentlich geringer als die deutsche
sein wird und die unsere Wett-
bewerbsposition auf den Weltmärk-
ten schwächen kann.
• So wichtig also Fortschritte um
die europäische Wirtschaftsunion
sind, um so weniger kann ange-
sichts der vielen Versäumnisse und
Fehler dieser Bundesregierung aus
der Forderung nach einer solchen
Union eine Alibikonstruktion für
deutsche stabilitätspolitische Passi-
vität gewonnen werden. Es besteht
vielmehr die Gefahr, daß hieraus
eine Entschuldigung für ständiges
eigenes Versagen in der Stabilitäts-
politik wird.
• Der Export von Stabilität wäre
ein konstruktiver internationaler
Beitrag unseres Landes. Die Bun-
desrepublik hat viele Jahre unter
CDU-geführten Regierungen bewie-
sen, daß nicht nur der Import von
Inflation erfolgreich bekämpft, son-
dern daß Stabilität exportiert wer-
den kann. Und dies ausschließlich
deswegen, weil damals Stabilität im
Gegensatz zur heutigen Linksregie-
rung ein verpflichtendes innenpoli-
tisches Ziel war.

Kurz notiert

Ohne Opfer keine
gesellschaftliche Stabilität

Angesichts des bevorstehenden
Wahlkampfes in der Bundesrepublik
hat der Leitende Bischof der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD),
D. Hans-Otto Wölber (Hamburg),
die Kirche aufgefordert, Polarisa-
tionen abzubauen und sich dafür
einzusetzen, daß der gemeinsame
politische Boden nicht verloren
geht. In seinem Bericht zur Lage
erklärte Wölber vor der Bischofs-
konferenz der VELKD in Hannover,
gesellschaftliche Stabilität könne
nicht ohne Opfer erreicht werden.

Neuer Generalsekretär des
Weltkirchenrates —
Glückwünsche von Dr. Schröder

Der farbige methodistische Pfar-
rer Dr. Philip A. Potter aus West-
indien ist einstimmig zum neuen
Generalsekretär des Weltkirchen-
rates gewählt worden. Der Nomi-
nierungsausschuß, dem als deut-
sches Mitglied Präsident D. Adolf
Wischmann vom kirchlichen Außen-
amt angehörte, hatte nur einen
Kandidaten benannt. Der 50jährige
Potter, seit fünf Jahren Direktor der
Kommission für Weltmission und
Evangelisation und gleichzeitig Lei-
ter des gesamten Programm-
bereichs „Glaube und Zeugnis" in
der Genfer Zentrale des Rates,
wird Nachfolger des Nordamerika-
ners Dr. Eugene Carson Blake (65),

der im Herbst in den Ruhestand
tritt.

Potter steht seit vielen Jahren in
der Arbeit des Weltkirchenrates.
Von 1956 an war er in der Jugend-
abteilung tätig, von 1958 bis 1960
deren Direktor. Später leitete er in
der Nachfolge von John R. Mott,
Wiliem A. Visser 't Hooft und D. T.
Niles als Vorsitzender den Christ-
lichen Studentenweltbund. 1967
übernahm er seine jetzige Position
in Genf und damit gleichzeitig die
Funktion eines beigeordneten Ge-
neralsekretärs.

Der Bundesvorsitzende des Evan-
gelischen Arbeitskreises der CDU/
CSU, Bundesrninister a. D. Dr. Ger-
hard Schröder, MdB, sandte Dr. Philip
A. Potter ein Telegramm, in dem er
ihm zu seiner Wahl zum General-
sekretär des Weltkirchenrates die
besten Glückwünsche übermittelte.



Grundgedanken
zur
Sozialpolitik Fritz Pirkl

Der Verfasser dieses Artikels, der
Bayerische Staatsminister für Arbeit
und Sozialordnung, geht in seinen
Ausführungen grundsätzlichen Fragen
der Sozialpolitik nach. Dabei stellt er
insbesondere die Bedeutung der per-
sonalen Eigenverantwortung als sozial-
politisches Leitmotiv heraus.

Nicht wenige in unserem Lande,
viele Studenten, Funktionäre ver-
schiedener Verbände, aber auch
Politiker sind von der Idee beses-
sen, die sozialen und wirtschaft-
lichen Probleme seien alle aus
einem Punkte zu kurieren. System-
Überwindung, Beseitigung der Ge-
winnoptimierung, Überwindung des
Leistungsprinzips und Vergesell-
schaftung des Produktivkapitals
und des Bodeneigentums, das sind
einige Schlüsselworte eines Ge-
dankengebäudes, das damit auch
für die sozialen Probleme Patent-
lösungen zu haben glaubt. Und die
Zahl derjenigen ist in jüngster Zeit
gewachsen, die einen Klassen-
kampf eher für notwendig als für
schädlich halten. So haben reprä-
sentative Umfragen ergeben, daß
heute 29 % einen Klassenkampf
für notwendig erachten. 1950 waren
es nur 21 %. Die Zahl der Perso-
nen, die einen Klassenkampf für
schädlich hielt, ging im gleichen
Zeitraum von 45 auf 32 % zurück.
Mit diesen für uns alle gefährlichen
Erscheinungen muß sich gerade
der verantwortliche Sozialpolitiker
auseinandersetzen. Auch er muß
heute mehr denn je bewußt ma-
chen, welche Prinzipien, welche
Gedankensysteme wirklich geeignet
sind, Würde und Freiheh des ein-
zelnen zu sichern und zu erweitern.

Lassen Sie mich dazu einige
Grundsätze ins Bewußtsein rücken,

die zwar selbstverständlich erschei-
nen, die aber, zu unser aller Scha-
den, mehr und mehr mißachtet
werden.

Personale Eigenverantwortung

Da ist einmal der für die Sozial-
politik schlechthin so eminent wich-
tige Grundgedanke der personalen
Eigenverantwort'ung. In unseren
Tagen liegt es durchaus nicht fern,
zu fragen, ob dies nicht ein ver-
staubter Begriff aus der Motten-
kiste der Etablierten ist, eine Über-
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zeugung, die sich diejenigen leisten,
denen nichts abgeht, die nicht
unter ungünstigen Umständen le-
ben müssen.

Indessen, so wird nur argumen-
tieren, wer ein gänzlich falsches
Menschenbild im Auge hat, ein
Menschenbild, das im Zweifel das
System und die Umstände für alles
verantwortlich macht, das Indivi-

duum aber aus jeglicher Verantwor-
tung entläßt. Doch allein die Über-
nahme von Selbstverantwortung
kann echte Selbstverwirklichung
garantieren, nur sie sichert dem
einzelnen noch einen persönlichen
Entscheidungs-, einen Freiheits-
raum. Und zum anderen: Nur eine
Gesellschaft, in der sich nicht jeder
von vornherein als hilfsbedürftig
ansieht, wird die Kraft und die
finanziellen Mittel aufbringen, de-
nen großzügig zu helfen, und das
sind nicht wenige, die sich wirk-
lich selbst nicht helfen können.

Soll dieses Prinzip der Selbst-
verantwortung nicht eine Floskel
bleiben, was muß dann in der Pra-
xis der Sozialpolitik geschehen?

Dazu ein paar Stichworte: Stär-
kung der Selbstverantwortung be-
deutet dann z. B.
• bei der Mitbestimmung, vor .

allem verantwortliche Mitwir- f
kungsmöglichkeiten des einzel-
nen am Arbeitsplatz;

• bei der Vermögensbildung eige-
ne unmittelbare Rechtsansprü-
che und nicht Vergesellschaf-
tung;

• in der Sozialversicherung, wei-
testgehende Aufrechterhaltung
des Versicherungsprinzips;

• und generell im System der so-
zialen Sicherung nicht Versor-
gung, sondern Versicherung,
und soziale Hilfe.

Das Solidaritätsprinzip

Wer heute das Prinzip der Selbst-
verantwortung gebührend betont,
könnte leicht in den Geruch kom-
men, einen einseitigen Individualis-
mus zu huldigen und den wechsel-
seitigen Bezug von Einzelmensch
und Gesellschaft zu verkennen. Da-
her gilt es für den Sozialpolitiker
stets, gleichzeitig die große Be-
deutung des Solidaritätsprinzips zu
betonen. Und ich füge hinzu, ge-
rade dieses Prinzip hat in seiner
Tragweite zugenommen und wird
auch in Zukunft steigende Beach-
tung finden müssen. Denn die Ano-
nymität der Massengesellschaft,
ihre Dynamik und die Abhängigkeit
des einzelnen von gesellschaftli-
chen Leistungen ist größer gewor-
den und wird auch weiter wachsen.

So ist es heute mit Recht allge-
meine Überzeugung, daß der Staat
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in der Verantwortung steht, Arbeits-
plätze zu schaffen und zu sichern,
oder daß er alles in seinen Kräf-
ten stehende tun muß, um negative
Auswirkungen der fortschreitenden
Automation auf die Arbeitnehmer
zu vermeiden. Und noch eindring-
licher müssen wir uns alle das
Solidaritätsprinzip ins Gedächtnis
rufen, wenn es z. B. um die Situa-
tion der Behinderten oder der
ausländischen Arbeitnehmer geht.
Schließlich haben unsere älteren
Mitbürger einen Anspruch darauf,
daß auch ihnen gegenüber die soli-
darische Verantwortung der ganzen
Gemeinschaft nicht in Vergessenheit
gerät. Ich denke hier vor allem an
eine weitere Verbesserung der
Rentengesetze. Wir dürfen es ein-
fach nicht hinnehmen, daß heutige
Rentner, die ein ganzes Leben lang
gearbeitet haben, mit einer Rente
vorlieb nehmen müssen, die ge-
rade das Sozialhilfeniveau erreicht.
Eine rasche und spürbare Verbes-
serung der Kleinstrenten ist daher
das Gebot der Stunde.

tive, die Tatkraft, den Einfallsreich-
tum und die großen Erfahrungen
der freien Wohlfahrtsverbände ver-
zichten zu können.
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Das Subsidiaritätsprinzip

Wenn von den unverzichtbaren
Grundsätzen der Sozialpolitik die
Rede ist, scheint mir gerade in
unserer zum Etatismus neigenden
Zeit noch ein Hinweis auf das Sub-
sidiaritätsprinzip angezeigt. Auf ein
Prinzip, das, wer wollte es leugnen,
in einer gewissen Krise steckt. In
einer Krise, weil viele zu Unrecht
glauben, der Staat könne soziale
Aufgaben besser und billiger —
wenn nicht sogar ohne finanziellen
Aufwand — lösen als die freien
Träger, wie etwa die Caritas oder
die Innere Mission. Und diese
Krise muß verstärkt werden, wenn
verantwortliche Leute in der Tätig-
keit freier Träger — ich zitiere - ge-
sellschaftliche Verspätungserschei-
nungen sehen.

Sicher muß die Kooperation zwi-
schen der öffentlichen Hand und
den freien Trägern, die sich sozia-
len Fragen widmen, fortentwickelt
werden; sicher müssen auch die
Träger noch besser unterstützt wer-
den. Aber, und das möchte ich mit
größtem Nachdruck sagen, unsere
Gesellschaft würde auf lange Sicht
böse Überraschungen erleben, wenn
sie glauben wollte, auf die Initia-

Beachtung der finanziellen
Möglichkelten

Sowenig eine ausgewogene So-
zialpolitik der ständigen Besinnung
auf Subsidiarität, Solidarität und
personale Verantwortung eintreten
kann, ebenso entscheidend hängt
ihr langfristiger Erfolg von einer
realistischen Einschätzung der öko-

iiiiiiuimiiiiiiimiimiiimimimiiiiiiiuiiiiitmiimiiuiiiiii

Losung des

Kirchentages 1973:

„Nicht vom Brot

allein"

iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiimiiitiitiiiimmiiiiiiiimmiiiii

nomischen und fiskalischen Möglich-
keiten ab. Der heiße Wunsch zum
umfassenden Reformieren bringt,
das hat die jetzige Bundesregie-
rung in den letzten Jahren sehr
oft erfahren müssen, weder mehr
Steuermittel in die Kassen des
Staates, noch macht er unsere Wirt-
schaft belastbarer.

Zwangsbelastungen sparsam
verwenden

Realismus im Hinblick auf den
finanziellen Spielraum für soziale
Maßnahmen ist auch angezeigt,
wenn wir an die Gesamtbelastung

der Arbeitnehmer mit Steuern, Ab-
gaben und Sozialversicherungsbei-
trägen denken. Man muß sich näm-
lich einmal vor Augen halten, daß
die durchschnittliche Lohnsteuerbe-
lastung der Rentenversicherungs-
pflichtigen 1950 bei 4%, 1960 bei
4,7 % lag und 1972 bereits 12,8%
erreicht hat. Im gleichen Zeitraum
ist die Belastung des Lohns eines
Rentenversicherungspflichtigen al-
lein mit Steuern und Beiträgen zur
Sozialversicherung von 14% auf
über 26% gestiegen. Die Belastung
mit anderen Steuern ist hier noch
nicht einmal eingerechnet.

Hier meine ich, muß der Sozial-
politiker auch daran denken, daß
er unseren Arbeitnehmern gegen-
über die schwere Verpflichtung
trägt', ihnen, was die Verwendung
ihres Arbeitseinkommens anbetrifft,
eine möglichst große Dispositions-
freiheit zu erhalten. Wäre denn
unserer hart arbeitenden Bevölke-
rung gedient, wenn sie von ihrem
verdienten Lohn kaum mehr etwas
ausbezahlt erhielte, dafür aber ge-
genüber dem Staat einen Anspruch
hätte auf Benutzung vieler Ein-
richtungen, auf scheinbar kosten-
lose Bereitstellung verschiedenster
Dienstleistungen und Güter. Im
übrigen muß aber dem einzelnen
in einer freien Gesellschaft über-
lassen bleiben, welche Dienste und
welche Einrichtungen er in Anspruch
nehmen will und welche nicht. Das
läßt sich aber nur garantieren,
wenn wir mit Zwangsbelastungen
äußerst sparsam umgehen und
Forderungen etwa nach einem Null-
tarif für die öffentlichen Einrichtun-
gen entschieden zurückweisen.
Auch das gehört zur Verantwortung
des Sozialpolitikers.

Belastungen der Sozialpolitik

Was den fehlenden Realismus in
der Sozialpolitik anbetrifft, möchte
ich zwei weitere Phänomene nicht
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verschweigen, die die Folge eines
zu geringen Wirklichkeitssinnes der
Bundesregierung sind. Das ist ein-
mal der Versuch des Bundes, Re-
formen auch im sozialpolitischen
Bereich auf Kosten der Länder
durchzuführen; und da ist zum an-
deren der auch auf die Reformeu-
phorie zurückzuführende Geldwert-
schwund unserer DM. Beides bela-
stet die bayerische Landessozial-
polit'ik außerordentlich.

Lassen Sie mich zum ersten
Punkt auf das Krankenhausfinan-
zierungsgesetz verweisen. Von den
im Jahre 1973 zu erwartenden
Finanzierungshilfen des Bundes in
Höhe von rund 150 Mill. DM blei-
ben nur 25 bis 30 Mill. DM für den
Neubau in Bayern übrig. Leisten
der Freistaat Bayern und die Kom-
munen den gleichen Betrag, so
ergibt sich eine Neubauförderung,
die erheblich unter der bayerischen
Förderung des Jahres 1971 liegt,
die 110 Mill. DM betrug. Die übri-
gen Gelder des Bundes in Höhe
von 120 bis 125 Mill. DM werden
für andere durch das Gesetz ver-
ursachte Ausgaben benötigt wobei
das Bundesgesetz den Kranken-
hausträgern zahlreiche neue An-
sprüche gegen den Freistaat Bayern
eingeräumt hat.

Zur Geldentwertung, deren Zu-
sammenhang mit den zu großen
Staatsausgaben wohl nicht zu leug-
nen ist, muß der Sozialpolitiker
heute auch ein kritisches Wort
sagen.

Ja gerade er muß sich am nach-
drücklichsten für den stabilen Geld-
wert einsetzen. Denn die Geldent-
wertung trifft diejenigen am härte-
sten, die in unserem gesellschaft-
lichen Pluralismus nicht die Macht
haben, Geldwertverluste über hö-
here Preise oder Löhne wieder zu
kompensieren. Sie trifft also dieje-
nigen am härtesten, die ohnehin
sozial schwächer sind, also die
kleinen Sparer, die Rentner, die
Wohnungssuchenden.

Ein weiteres: Eine Geldentwer-
tung, bei der die Inflationsraten
höher als die Sparzinsen sind —
auch bei längerfristiger Anlage —

muß schließlich eines unserer
wichtigsten sozialpolitischen Ziele
gefährden und unglaubwürdig ma-
chen, nämlich die Vermögensbil-
dung. Kann man von der Bevölke-
rung noch einen zähen und ein-
drucksvollen Sparwillen erwarten,
wenn sich die Substanz eines Spar-
kontos kaum erhalten läßt?

Nicht weniger betrüblich ist die
Geldentwertung für die Sozialpoli-
tik, soweit es z. B. um die Invest'i-
tionsausgaben für Baumaßnahrnen
geht, etwa beim Bau von Heimen
für Kinder und Jugendliche, beim
Bau von Altenheimen oder bei der
Errichtung von Werkstätten für Be-
hinderte. So mußten wir von 1967
bis 1972 beim Bau von Heimen
eine Baupreissteigerung von mehr
als 48 % hinnehmen.

Sozialpolitik zur selbstverantwort-
lichen Daseinsgestaltung

Ich wollte Sie mit diesen grund-
sätzlichen Überlegungen konfron-
tieren, weil gerade in diesem Be-
reich in den letzten Jahren viele
Irrtümer aufgetreten sind, weil
viele Hoffnungen erweckt wurden,
die nicht erfüllt werden können
und weil eine starke Tendenz zu
kollektiven Regelungen auch dort
erkennbar ist, wo die Probleme
besser auf individuelle Weise gelöst
werden. Andererseits bringt gerade
eine solche Entwicklung die Gefahr
mit sich, daß zwar viele Lebens-
schicksale nivelliert werden, daß
wir aber andererseits nicht mehr
die finanzielle Kraft aufbringen, in
sozial wirklich vorrangigen Fällen
großzügig und spürbar zu helfen.
Was wir brauchen ist nicht eine
Sozialpolitik der Bevormundung
und der Gleichmacherei, sondern
eine Sozialpolitik zur selbstverant-
wortlichen Daseinsgestaltung.

Entschließung
der
Exil-CDU

12. Parteitag in Lübeck

In beiden Teilen Deutschlands
herrscht die Sorge, daß die Spal-
tung jetzt zum endgültigen Schick-
sal des deutschen Volkes werden
könnte. Die Sorge ist besonders
bedrückend für die Mitteldeutschen
angesichts der von Ost-Berlin
weiterhin erzwungenen Abgren-
zung. Es muß alles getan werden,
um dieser nationalen und mensch-
lichen Not zu begegnen.

Die Bundesrepublik Deutschland
bleibt mehr denn je aufgerufen,
das Selbstbestimmungsrecht aller
Deutschen zu verwirklichen. Alle
demokratischen Kräfte der Bundes-
republik sind verpflichtet, sich an
die Präambel des Grundgesetzes
und an die einmütige Grundsatz-
resolution des Deutschen Bundes-
tages vom 17. Mai 1972 zu halten.

Die Verantwortlichen werden auf- |
gefordert, der heranwachsenden
Generation mehr Bewußtsein deut-
scher Geschichte und mehr Ver-
ständnis für Solidarität mit den
Deutschen im anderen Teil unseres
Vaterlandes zu vermitteln.

Der Parteitag fordert den Bun-
desvorstand der CDU auf, eine
Wiederbelebung des von Jakob
Kaiser ins Leben gerufenen und
ursprünglich maßgeblich von Mit-
gliedern der CDU getragenen Kura-
toriums Unteilbares Deutschland
ins Werk zu setzen, mit der Wie-
derherstellung des alten Zieles,
eine Volksbewegung zu sein zur
Verwirklichung des deutschen
Selbstbestimmungsrechtes und der
deutschen Wiedervereinigung.



Fortsetzung
erwünscht

Gedanken zu einer interessanten
Studie der Jugendkarnmer der EKD Helga Wex

Die Denkschriften der Evangelischen
Kirche stehen oft im Kreuzfeuer der
öffentlichen Auseinandersetzungen —
neben leidenschaftlicher Bejahung kam
es auch oft zu schroffer Ablehnung. Die
nunmehr vorliegende Studie der Jugend-
kammer der EKD beschäftigt sich mit
der Frage nach den Konflikten im Erzie-
hungsfeld. Die Verfasserin des folgen-
den Beitrages ist nicht nur engagierte
Politikerin — als Mutter mehrerer Kinder
wird sie auch laufend mit den Proble-
men der jüngeren Generation konfron-
tiert.

Konflikte im Erziehungsfeld ha-
ben Eltern tatsächlich zu ertragen.
Lehrer leiden, Politiker experimen-
tieren. Darum knüpft man an die
jüngste Studie der Jugendkammer
der Evangelischen Kirche in
Deutschland viel Hoffnung. Sie will
am Beispiel politischer Auseinan-
dersetzungen in der Schule Kon-
flikte im Erziehungsfeld analysieren
und zu einer sachgemäßen Gestal-
tung und Veränderung beitragen.

Der Studie sieht man darum mit
Hoffnung entgegen, weil sie nicht
von einem partikularen Interessen-
verband, sondern von einer der
wenigen überparteilichen Institu-
tionen stammt. Der Motor für das
Engagement liegt darum auch nicht
in der Vertretung von Standesinter-
essen - etwa der Lehrer — und
will auch nicht aus der Sicht der
Schüiermitverwaltung verstanden
werden. Die Mitverantwortung der
Kirche, so sagt die Studie, liegt in
der christlichen Botschaft, daß „Gott
sich in Jesus Christus des Men-
schen angenommen hat und daß
darum jeder Mensch von Gott wert-
geachtet ist, ungeachtet seiner Be-
gabung und Leistung."

Würde diese Botschaft verstan-
den, dann wäre eine neue Grund-
lage geschaffen dafür, daß Lernende
und Lehrende zur selbst- und mit-
verantwortlicher Mündigkeit, wie zu
kommunikativem Miteinander bereit
wären.

33 Seiten Analyse über Charak-
ter und Inhalt der Protestbewe-
gung, über das Konfliktfeld Schule
und die Handlungsmuster und die
Entstehung politischer Schulkon-
flikte machen klar, daß diese Mög-
lichkeit zu einer solchen Kommuni-
kationsgemeinschaft nicht gegeben
ist. Obwohl das alle Welt weiß, ist
es hilfreich, daß diese Studie noch
einmal einige Barrieren aufzeigt.

Die Protestbewegung in der jün-
geren Generation darf nicht als
Generationskonflikt abgetan wer-
den. Sie hat politisch-soziale Ur-
sachen: um unseren Wohlstand zu
erhalten, akzeptieren wir eine
Zweckrationaiität, die unsere innere
Freiheit einengt. Konsumgüter kön-
nen wir im Überfluß herstellen, aber
wir scheinen nicht imstande zu
sein, lebenswichtige Sozialgüter zu
erarbeiten.

Eltern antworteten mit starken
Gefühlen des Bedrohtseins auf die
Konflikte, Politiker sahen sich
schier unlösbaren Aufgaben gegen-
über. Die jugendlichen Proteste
wurden wegen ihrer teilweisen Aus-
artung ins Radikale nicht ausrei-
chend als Aufforderung dafür be-
griffen, neue Wege ausfindig zu
machen und zu begehen. Die
Jugendlichen blieben meist aliein.
Darum ihre Enttäuschung, das Ver-
sinken ihres Elans „unter einer
Staubdecke der Erfolglosigkeit"
oder die Steigerung in destruktive
Radikalisierung.

Die Schwierigkeiten im Erzie-
hungsbereich vertieften sich in der
Schule, dem wichtigsten Ort neben
und nach der Familie, „in dem der
heranwachsenden Generation die
Verhaltungserwartungen der jewei-
ligen Gesellschaft vermittelt wer-
den." Und dies ist die Meinung der
Studie: Neben Vermittlung dispo-
niblen Wissens soll in der Erwar-
tung der Öffentlichkeit die Schule
als „Sozialagentur" dienen. Die
Jugendlichen sollen in die Gesell-
schaft, wie sie ist, eingepaßt wer-
den. Dürfen wir aber unsere Kinder
nur als Verlängerung von uns Eltern
verstehen? Sie benutzen als Unter-
pfand für die elterlichen Status-
erwartungen und beruflichen Lei-
stungswünsche? Schule erzieht zur
möglichst vollständigen Anpassung
an unsere Leistungsgesellschaft.
Schule steckt sich als Erziehungs-
ziel das Erreichen bestimmter
Qualifikation zur Erwerbung beruf-
lichen und sozialen Aufstiegs.

iiHiiiiiiiiiiiimiiiiimiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiui
Evangelische Akademie Arnoldshain
6381 Arnoldshain

Eine „Studienwoche Polen" ver-
anstaltet die Evangelische Aka-
demie Arnoldshain vom 18. bis
24. September. Für die einwöchige
Tagung wurden Theologen, Politi-
ker und Publizisten als Referenten
gewonnen. Die Leitung hat Prof.
Dr. Woldemar Gastpary, Rektor der
Christlich-Theologischen Akademie
Warschau. Zu den Themen der
Tagung gehören: „Die Evangelische
Kirche in Polen von der Lodzer
Synode 1917 bis zur Gegenwart",
„Gemeinsame kulturelle Traditio-
nen für Polen und Deutsche", „Ver-
söhnung — Konsequenzen für die
Praxis in Schulen" und „Protestan-
tische Theologie im Blickwinkel pol-
nischer Marxisten und Katholiken".

Soweit Sie an dieser Tagung
Interesse haben, fordern Sie das
Programm bitte umgehend bei der
Akademie an.
imiimimiimmiimmiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiii

Jugendliche werden festgehalten
im Status der Unreife. Meinungen
unterliegen der Leistungsbewer-
tung durch Lehrer. Ein fest be-
grenzter Fächerkanon wird traktiert.
Übergreifende Problemstellungen
aber werden nur selten aufgenom-
men. Eine Vermittlung zwischen
schulischem Lernangebot und
außerschulischer Aufklärung über
gesellschaftliche Konflikte findet
kaum statt. Die Schule bemüht sich
eher abzuwiegeln, als die grund-
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Aus den Tagungsprogrammen
der Akademien

sätzliche Problematisierung von
Konflikten und Ungerechtigkeiten
zu fördern.

Das alles und noch mehr ist
bekannt, und trotzdem ist es gut,
dies nochmal zu lesen und den-
noch: von der Kirche erwarten wir
mehr Hilfe. In knappen vier Seiten
wird eine alternative Verhaltens- und
Handlungsmöglichkeit nahegelegt.

Schule müßte eine totale Kom-
munikationsgemeinschaft werden.
Unablässige Verständigung über
Ziele und Wege des Zusammen-
lebens? Dazu müßten natürlich die
Normen, denen das Verhalten folgt,
einsichtig zu machen sein. Und
grundsätzlich müßte der Konsens
im Hinblick auf die Normen, denen
das Handeln folgt, zu erreichen
sein. — Ja, das wäre schön, eine
solche Kommunikationsgemein-
schaft. Aber kaum unter Eheleuten
ist sie verwirklicht. In den Kirchen-
gemeinden türmen sich die Klas-
senschranken und Sprachbarrieren,
in der Ökumene wird gleicher-
maßen „ausgeklammert", worin
man sich nicht einig werden kann.

Kommunikationsgemeinschaft ais
Prinzip für die Schule anzusetzen
— wer wäre damit nicht einverstan-
den. Und doch, wer ist zur Kommu-
nikation fähig? Wer will seinen
Egoismus überwinden, seine Rechts-
position aufgeben? Wer will Bar-
rieren abtragen, die seine Privile-
gien schützen? Kommunikations-
gemeinschaft - dazu hilft der
Glaube, daß Gott sich in Jesus
Christus des Menschen angenom-
men hat. Aber wie kann diese An-
nahme des Menschen durch Gott
so hautnah einsichtig gemacht wer-
den, daß der Mensch gar nicht
anders kann, als für andere da zu
sein. Die Studie spricht von einer
neuzubegründenden Verständi-
gungsbereitschaft im pädagogi-
schen Bereich. Jetzt bitten wir um
den zweiten Teil. Nach der Analyse
jetzt: Aufzeigen neuer gangbarer
Wege zur Vergrößerung der Ver-
ständigungsbereitschaft aus evan-
gelischem Glauben!

Das ausführliche Programm und
weitere Tagungsunterlagen fordern
Sie bitte direkt bei den jeweiligen
Akademien an:

Evangelische Akademie Tutzing
8132 Tutzing, Schloß

15.-17. September 1972
Leitbilder für unsere Kinder
Wochenende für Eltern und Kinder
in der Schwaige Langau/Steingaden

23. September 1972
Grundrecht Wohnen —
Grundrecht Eigentum
Wirtschaftspolitisches Kolloquium zu
Fragen eines neuen Mietrechts
Tagungsort Nürnberg

29. September bis 1. Oktober 1972
Wie frei kann die Marktwirtschaft
bleiben?
Wirtschaftspolitisches Kolloquium zu
möglichen Konsequenzen der Un-
ternehmenskonzentrationen

Evangelische Akademie Rheinland
und Westfalen
433 Mülheim, Uhlenhorstweg 29

9.-10. September 1972
Bildungsplanung für
die 70er Jahre —
Chancen ihrer Verwirklichung
Tagung der Gemeinschaft evange-
lischer Erzieher mit Pädagogen

13.-14. September 1972
Die wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Konsequenzen der Entwick-
lungspolitik

16.-17. September 1972
Der psychisch Kranke in unserer
Gesellschaft — seelische Leiden
und ihre gesellschaftlichen Ursa-
chen im Spiegel neuer Literatur
Tagung mit dem Schriftsteller
Theodor Weissenborn

Evangelische Akademie der Pfalz
672 Speyer, Gr. Himmelsgasse 6

16./17. September 1972
Lebendige Gemeinde —
Modell für die Welt?
Haus Mühlberg,
Enkenbach-Alsenborn

Evangelische Akademie Rheinland
und Westfalen
Haus Ortlohn, 586 Iserlohn,
Baarstraße 59-61

8.-10. September 1972
„Vorurteile als Hindernisse"
— Behinderte sind Partner —
Tagung mit Körperbehinderten und
allen Interessierten

16.-17. September 1972
„Die Jesusbewegung — Schwärme-
rei oder Erneuerungsbewegung?"
Tagung mit Rev. Duder aus
Kalifornien

30. September bis 1. Oktober 1972
„Heil und Heilung"
Tagung für Schwestern, Ärzte und
andere Interessierte

Evangelische Akademie
von Kurhessen-Waldeck
352 Hofgeismar,
Schlößchen Schönburg

16.-17. September 1972
Öffentlichkeit als Auftrag
Fest der Freunde
Fragen an die Akademie
Was bewirkt „kritische Öffentlich-
keit" im politischen Prozeß?

29. September bis 1. Oktober 1972
Psychotherapie und Meditation
Reflexionen und Übungen im Stile
des Zen
Aktive Imagination
Meditation und christlicher Glaube

Evangelische Akademie
Schleswig-Holstein
236 Bad Segeberg, Marienstr. 31

8.-10. September 1972
Sport und Politik

29. September bis 1. Oktober 1972
Die Funktion des Eigentums

Eine weitere kirchliche Tagungs-
stätte ist das Berneuchener Haus,
7241 Kirchberg über Horb a. N. Auf
diese Tagungsstätte, in der insbe-
sondere Einkehrtage, geistliche
Wochen und Rüstzeiten stattfinden,
wurden wir besonders aufmerksam
gemacht. Bei Interesse fordern Sie
bitte das Programm direkt von
Kirchberg an.
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Chance und Verantwortung —
Kritische Gedanken zum
Städtebauförderungsgesetz

Regelung der als Anreiz gedachten
Eigentümergewinne im Entwurf der
Opposition.

Albert Buff

Das 1971 von Bundestag und Bun-
desrat nach jahrelangem Tauziehen
verabschiedete Städtebauförderungsge-
setz sieht den Planern seit einem Jahr
als Planungsinstrument zur Verfügung.
Die Frage, ob das Gesetz seit Inkraft-
treten seine Bewährungsprobe bestan-
den hat, analysiert der Verfasser —
selbst Stadtbaudirektor — in einem kri-
tischen Beitrag.

„Von der Parteien
Gunst und Haß verwirrt,
schwankt sein Charakterbild
in der Geschichte."

Im übertragenen Sinne trifft die-
ses Schiilerwort auf das Städtebau-
förderungsgesetz zu, das in diesen
Tagen ein Jahr alt wurde. Vom
Jahrhundert-Gesetz sprechen eu-
phoristisch die einen, überflüssige
Perfektionierung sagen skeptisch
die anderen.

Die wechselvolle Entstehungsge-
schichte reicht zurück bis in die
Zeit vor dem 2. Weltkrieg. Die
Grundkonzeption des jetzigen Ge-
setzes — seine amtliche Bezeich-
nung lautet: Gesetz über die
städtebaulichen Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen in den
Gemeinden — wurde 1961 durch
den damaligen Wohnungsbaumini-
ster Lücke vorgelegt.

Damit begann der Leidens- und
Verfahrensweg eines Gesetzent-
wurfes, der in zeitlicher Hinsicht
und in Bezug auf Textveränderun-
gen einmalig ist in den Bonner An-

nalen. In allen Regierungserklärun-
gen seit 1961 wurde angekündigt,
die gesetzlichen und finanziellen
Voraussetzungen für eine umfas-
sende Städtebau- und Sanierungs-
politik seien in Vorbereitung und
stunden vor dem Abschluß. Viermal
lag das Gesetz dem jeweiligen Ka-
binett vor und wurde von ihm ver-
abschiedet, kam aber erst nach
zahlreichen vergeblichen Anläufen
in den Bundestag und Bundesrat,
sowie den Vermittlungsausschuß.
Schließlich wurde das Gesetz ein-
mütig im Bundestag und Bundesrat
beschlossen. Damit blieb eine Ge-
pflogenheit, nach der alle Bau- und
Wohnungsbaugesetze einmütig ver-
abschiedet wurden, auch beim Städ-
tebauförderungsgesetz bestehen.

Durch das Gesetz sollen vor
allem die Städte in der Weise neu
gestaltet werden, daß die gebaute
Umwelt dem Wandel der Lebens-
verhältnisse auf sozialem, wirt-
schaftlichem und technologischem
Gebiet entspricht bzw. sich den
künftigen Aufgaben gewachsen
zeigt. Innerhalb der im Grundgesetz
verankerten Spannung zwischen
Freiheit und Bindung des Grund-
eigentums soll sichergestellt wer-
den, daß niemand durch die von
der Öffentlichkeit finanzierten städ-
tebaulichen Maßnahmen ungerecht-
fertigten Vorteil erlangt.

Die Einmütigkeit, mit der das
Gesetz beschlossen wurde, ist
einerseits erkauft durch den Ver-
zicht auf eine gewisse Kommunali-
sierung des Grund und Bodens im
Regierungsentwurf, andererseits
durch den Fortfall der Eigentümer-
Gesellschaft als öffentlichrechtliche
Körperschaft und eine abweichende

öffentliche Armut bremst Sanierung

Gemeinsam ist die Erkenntnis
von Planern und planungsbetroffe-
nen Bürgern, von Regierung und
Opposition, daß zur Behebung
städtebaulicher Mißstände eine
großzügige Sanierung mit unge-
wöhnlichen Anstrengungen notwen-
dig ist, soll eine Verödung und
langsame Verslumung großer Stadt-
teile verhindert werden. Nun sind
solche Mißstände keineswegs nur
in der baulichen Substanz zu su-
chen, auch nicht in den fehlenden
sanitären Verhältnissen von Woh-
nungen und Arbeitsstätten aus der
Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Viel-
mehr spielen die soziologischen
und städtebaulichen Zusammen-
hänge eine große Rolle.

Wie steht es mit der Infrastruktur,
mit der Mitwirkungsbereitschaft der
vielfach sozial schwachen Bewoh-
ner und den Auswirkungen auf
ihre persönlichen Lebensumstände?
Sollen unverwechselbare Stadtteile
weitgehend erhalten bleiben? Posi-
tiv führt das Gesetz drei Gebote
für die Eigentümer ein: das Moder-
nisierungsgebot, das Abbruchgebot
und das Baugebot. Voraussetzun-
gen sind angemessene Fristen, ein
entsprechender Bebauungsplan, fer-
ner fachliche und finanzielle Hilfen
durch die Gemeinden. Hier begin-
nen die Zweifel. Alles wird den
Gemeinden zugemutet, die weder
finanziell noch personell vorbereitet
sind. Außerdem fehlt als Motor der
Druck der öffentlichen Meinung.

Während beim Wohnungsbau der
50er und 60er Jahre die Wohnungs-
not geradezu zwangsläufig finan-
zielle Möglichkeiten erschloß und
die Politiker mit Wohnungsbau-In-
stituten und privaten marktwirt-
schaftlich orientierten Initiativen in
der Beschaffung der Millionen für
den Wohnungsbau wetteiferten,
fehlt heute der beflügelnde Druck
der Not. Zu vielseitig sind überall
die Wünsche an den öffentlichen
und privaten Geldgeber. So besteht
die Gefahr, daß gute Ideen im ver-
wickelten behördlichen Getriebe
versanden, weil eine finanzielle
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Realisierung nicht absehbar ist, zu-
mal bei den Gemeinden als den
potentiellen Initiatoren der Sanie-
rung die öffentliche Armut am
stärksten ist.

Setzt aber die Gemeinde keine
Sanierungsmittel im Haushalt ein,
sehen auch Bund und Land keine
Verpflichtung zur Hilfe. Die Initial-
Zündung der Gemeinden ist bei der
Priorität einer Fülle von Aufgaben
abhängig vom Druck der Sanie-
rungsbetroffenen. Diese aber sind
weder organisiert noch haben sie
eine Lobby.

Strukturwandlungen in diesem Sa-
nierungsgebiet.

Erfahrene Sanierungsträger fehlen

Zur Erfüllung der Aufgaben bei
der Vorbereitung oder Durchfüh-
rung der Sanierung kann sich nun
nach dem Gesetz die Gemeinde
eines geeigneten Unternehmens
bedienen. Dabei isoll aber die Aus-
arbeitung von Bauleitplänen und
die Aufgaben eines für eigene
Rechnung tätigen Sanierungsträ-
gers nicht demselben Unternehmen
oder einem von ihm abhängigen
Institut übertragen werden, um In-
teressenskollisionen zu vermeiden.
Mit der Übernahme der Aufgaben
als Sanierungsträger dürfen außer-
dem nur bestimmte Unternehmun-
gen unter im Gesetz festgelegten
Voraussetzungen betraut werden.
Der Sanierungsträger erfüllt seine
Arbeiten nach Weisung der Ge-
meinde als deren Treuhänder.

In der Theorie iist das einleuch-
tend, doch die Wirklichkeit sieht
anders aus. Wo gibt es erfahrene
Sanierungsträger, die in der Lage
sind, erhebliche finanzielle Mittel
in die unrentierlichen Vorleistungen
(Bodenordnung, vorbereitende Un-
tersuchung, Umsetzungen, Sozial-
plan) hineinzustecken? Wuppertal
beispielsweise mit dem größten
Sanierungsgebiet der Bundesrepu-
blik aus der Zeit zwischen 1850 und
1910 mit einer Fläche von 76ha
und 23000 Einwohnern sucht bisher
ohne Erfolg.

Eine „stille Sanierung" an ein-
zelnen Gebäuden durch Hauseigen-
tümer mit Hilfe zinsverbilligter Dar-
lehn bedeutet zwar erfreuliche, aber
mehr zufällige Substanzverbesse-
rungen, ohne die notwendigen

Die Betroffenen an der Planung
beteiligen

Überall regen sich nun Planer.
Bestandsanalysen, vorbereitende
Untersuchungen und eine Fülle
koordinierender Aktivitäten bringt
das Städtebauförderungsgesetz in
Gang. Die Betroffenen sind voller
Hoffnung und Erwartung. Planung
vollzog sich bisher ohne Beteili-
gung der Bürger. Gewiß: politische
Ausschüsse, der Rat beschlossen
die Bebauungspläne der Fachäm-
ter, und der Bürger durfte hinterher
Bedenken anmelden und Anregun-
gen geben, die aber meist subjek-
tiver Natur waren. Das mag für
Neuplanungen noch vertretbar sein,
aber bei der Sanierung geht es um
planerische Operationen am leben-
den Objekt, am Menschen. Sein
Wohngebiet soll verwandelt, um-
strukturiert, oft aber in wesentli-
chen Teilen aus baulichen oder
soziologischen Gründen erhalten
werden. Das ist nur lösbar, wenn
die Betroffenen frühzeitig in Er-
scheinung treten, und die Notwen-
digkeit eines Brückenschlages zwi-
schen Planern und Bürgern erkannt
wird. Das Städtebauförderungsge-
setz institutionalisiert dieses Mit-
einanderhandein im sogenannten
Sozialplan, der die Expertenpla-
nung auflockern und transparent
machen soll. Das heißt: die Betrof-
fenen sollen bei der Vorbereitung
und Durchführung der Planung mit-
wirken. Die Interessen der Haus-
eigentümer, Mieter und Gewerbe-
treibenden sind mit denen der
Öffentlichkeit gegeneinander abzu-
wägen, sie sollen aber auch im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu den
Lasten beitragen.

Niemand wird bezweifeln, daß
mindestens in Sanierungsgebieten
die Wandlung von einer Art Pla-
nungshierarchie zu einer verstärk-
ten Demokratisierung desPlanungs-
prozesses sinnvoll ist.

Die hiermit verbundene Gesamt-
problematik wird im Städtebauför-
derungsgesetz erkannt, m. E. je-
doch nicht gefördert, weil es einen
Interessenermittlungszwang fest-
legt, der allen Beteiligten fremd ist.

Weiß der Betroffene was er will?
Wer vertritt ihn? Wie ist seine Mit-
wirkung zu aktivieren?

Im Sozialplan sind u. a. Berufs-,
Erwerbs- und Familienverhältnisse,
soziale Verflechtungen, Wohnbe-
dürfnisse, örtliche Bindungen und
Abhängigkeiten festzulegen und
fort'zuschreiben. Der Sozlalplan ist
also nie fertig, sondern in ständi-
gem Fluß! Eine derartige Perfektio-
nierung verhindert oder verzögert
jede praktische Festlegung, zumal
unklar bleibt, in welchem Umfang
die Sanierung von den Festlegun-
gen der flexiblen Sozialplanung
abhängig ist. Der Sozialplan hat
nämlich schon auf Grund seines
Verfahrens keine rechtsbegründen-
de Wirkung. Es besteht die Gefahr,
daß Soziologen und Planer aufwen-
dige, aber unfruchtbare Thesen
entwickeln und bei den oft vorhan-
denen Begriffsdifferenzen neben-
einander arbeiten und Zeit verlie-
ren. Und gerade über die F^age
der Koordinierung und Entschei-
dung schweigt das Gesetz.

Die Chancen nützen

Inzwischen füllt die Zahl der
Kommentare zum Städtebauförde-
rungsgesetz bereits eine stattliche
Bibliothek. Allen ist eine gewisse
Hilflosigkeit gemeinsam, die der
Stadtplaner sofort spürt. Alle Wi-
dersprüche, Unklarheiten, der Per-
fektionierungsdrang und das Aus-
weichen vor Problemen bedeuten «
aber nicht, daß das Gesetz un- i
brauchbar ist. Vielmehr bedeutet es
einen ersten Schritt nach vorn im
sozial-staatlichen Denken, bei der
Bodenrechtsreform, beim veränder-
ten Handeln des Planungsablaufs
und — bisher wenig in Erscheinung
tretend — bei der Bereitschaft des
Bundes zur Mitfinanzierung der
Sanierung.

Das Städtebauförderungsgesetz
kann eine Chance für die Städte
werden, wenn sich alle an der Sa-
nierung Beteiligten ihrer Verant-
wortung bewußt isind. Politiker, Pla-
ner im weitesten Sinne und die
planungsbetroffenen Bürger kön-
nen diese Aufgaben in den näch-
sten Jahrzehnten aber nur bewäl-
tigen, wenn sie gemeinsam über-
legen und handeln.
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Gefahren des Radikalismus

•

Friedrich Vogel

„Volksfront von rechts"! - „Volks-
front von links"! — Der Tenor der
innenpolitischen Auseinandersetzung in
den nächsten Monaten um die demo-
kratische Zuverlässigkeit von CDU/CSU
auf der einen und SPD/FDP auf der
anderen Seite scheint damit abge-
steckt.

Die Verdächtigung der Unions-
parteien durch die Linke ist nach
wie vor ohne Realitätsgehalt. Es
sei denn, man setzt „konservativ"
und „antidemokratisch" undifferen-
zierend gleich, wie es die Links-
radikalen in der Tat tun. Es ist
nicht lange her, daß die Unions-
parteien in Übernahme des Ost-
block-Vokabulars ganz einfach in
ein angebliches „Recht'skartell" in
der Bundesrepublik Deutschland
eingeordnet wurden.

Derartige Ausfälle gegen die
Unionsparteien sollen schlicht und
einfach die Funktion eines Blitz-
ableiters übernehmen, der ablen-
ken soll von allzu großer Aufmerk-
samkeit gegenüber den ausgepräg-
ten und vielfältigen Erscheinungen
einer „Volksfront von links", die
nun in der Tat voller Realitätsge-
halt ist.

Einen Vorgeschmack über die
Realität einer „Volksfront von
links" haben zahlreiche Aktionen
gegen das Ende April dieses Jah-
res von der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag eingebrachte
konstruktive Mißtrauensvotum ge-
liefert. Damals wurde deutlich, daß
linke Sozialdemokraten im Verein
mit antidemokratischen Linksradi-
kalen gegen den Gebrauch legiti-
mer Rechte der Verfassung durch
die Opposition und damit gegen
die Verfassung selbst zu Felde zo-
gen. Linke Volksfrontaktionen hat
es aber auch im Zusammenhang

mit den Auseinandersetzungen um
die Ratifizierung der Ostverträge
und bei der Bekämpfung des sog.
Extremisten-Beschlusses der Mini-
sterpräsidenten gegeben. Die Nei-
gung, wegen Übereinstimmung in
politischen Zielvorstellungen Ak-
tionsgemeinschaften zwischen De-
mokraten und Feinden der Demo-
kratie einzugehen, hat auf der
linken Seite der SPD augenschein-
lich zugenommen.

Freimütig genug hat der frühere
Bundesvorsitzende der Jungsozia-
listen, Karsten Voigt, — alle Jung-
sozialisten sind gleichzeitig Mit-
glieder der SPD! — schon 1970 in
einem „Quick"-lnterview erklärt, die
SPD dürfe das Ziel der Verwirk-
lichung einer „sozialistischen Bun-
desrepublik Deutschland" „auch
jetzt während der sie hemmenden
Koalition mit den Freien Demo-
kraten nicht aus den Augen ver-
lieren" und eine sozialdemokratisch
geführte Regierung müsse „auch
in dieser Situation alle ihre Hand-
lungen an den Bedürfnissen der
kommenden sozialistischen Gesell-
schaft messen". Ähnliches war von
Herbert Wehner auf dem Bremer
Juso-Kongreß im Dezember 1970
zu hören. Seitdem hat der Einfluß
der Jungsozialisten auf den Partei-
tagen der SPD stetig zugenommen
und hat sich die „Linksverschie-
bung" der SPD merklich vollzogen.
Die Jungsozialisten aber stehen,
wie eine Analyse aller ihrer Äuße-
rungen ergibt, in Fundamental-
opposition zur bestehenden Verfas-
sungs- und Gesellschaftsordnung
in der Bundesrepublik Deutschland.

Nicht nur diese innerparteiliche
Kräfteverschiebung, sondern zahl-
reiche andere Anzeichen machen
deutlich, daß der SPD der Verlust
der Mitte droht und daß sie dabei
ist, ihren Charakter als die linke
Volkspartei des Godesberger Pro-

gramms zu verspielen und sich zu
einer linken Klassenpartei mit An-
fälligkeit für linke Volksfrontten-
denzen zurückzuentwickeln. Die
Umstände des Rücktritts von Karl
Schiller und des Ausscheidens des
Staatssekretärs Wetzel aus der SPD
personifizieren gleichsam diese
Entwicklung.

Der Steuer-Parteitag der SPD
hat in seinen Beschlüssen die
Reideologisierung der SPD-Pro-
grammatik signifikant gemacht. Wir
erleben gerade in diesen Wochen,
wo um die Aufstellung der Bundes-
tagskandidaten gekämpft wird, ge-
zielte Aktionen linker Gruppen der
SPD gegen Repräsentanten des
Konzepts der Volkspartei. Die Er-
oberung von immer mehr innerpar-
teilichen Positionen in der SPD
durch ihren linken Flügel, die zu-
nehmende Polarisierung zwischen
„Amts-SPD" und linkem Parteiflü-
gel sowie die Lethargie und Kon-
zeptionslosigkeit der Parteiführung
gegenüber dem Ansturm von links
sind weitere Symptome für die zu-
nehmende Linksverschiebung in
der SPD.

Ich habe inzwischen der Öffent-
lichkeit eine Dokumentation vorge-
legt, die konkrete Beispiele für
die Gefahren einer „Volksfront
von links" in der Bundesrepublik
Deutschland aufführt. Auf Flug-
blättern, in Presseerklärungen und
bei Unterschriftensammlungen, auf
Kundgebungen und Foren, bei De-
monstrationen und sonstigen Ver-
anstaltungen, in Aktionskomitees
und Informationsdiensten oder bei
verschiedensten Kampagnen finden
wir Sozialdemokraten, meistens
Jungsozialisten, in trautem Verein
mit Angehörigen der DKP, der
SDAJ und des MSB-Spart'akus, mit
Mitgliedern des linksradikalen SHB
und immer häufiger auch mit Jung-
demokraten.

Keinen Demokraten kann und
darf es unbeeindruckt lassen, wie
durch linke Volksfronttendenzen
die Demokratie in der Bundesre-
publik Deutschland aus der Gleich-
gewichtslage zu kippen droht. Un-
ser Land braucht eine intakte de-
mokratische Alternative zur CDU/
CSU. Allen Versuchen, bei uns
„eine andere Republik" zu eta-
blieren, müssen sich nicht nur die
Unionsparteien, sondern auch die
vielen Demokraten in der SPD
leidenschaftlich widersetzen.
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Glaube — Bildung — politische
Bildung

Hans Bolewski

Immer mehr Mitglieder der Kirche
scheitern im Glauben, ohne die Kirche
als soziale Einrichtung In Frage zu
stellen. Auf der Basis dieser Feststel-
lung wird Im folgenden Beitrag eine
Begründung für die Notwendigkeit der
Rückbesinnung auf den Glauben und
die Freiheit als Praxis des Glaubens
gegeben. Als ehemaliger langjähriger
Direktor der Evangelischen Akademie
Loccum stellt der Verfasser In diesen
Rahmen den Auftrag der kirchlichen
Erwachsenenbildung.

„Meine theologischen Lehrer
kommen mir jetzt wie große Ver-
führer vor. Sie haben mir einige
Jahre meines Lebens gestohlen.
Sie haben mich motiviert, mich auf
Dinge einzulassen, die mich in eine
Sackgasse meiner persönlichen
und wissenschaftlichen Entwicklung
hineinmanövriert haben, aus der ich
mich jetzt nur durch einen Gewalt-
akt befreien kann." Einen solchen
Gewaltakt vollzog vor einigen Jah-
ren Joachim Kahl mit seinem Pam-
phlet über das Elend des Christen-
tums, mit dem sich der mit einer
Arbeit über Friedrich Gogarten pro-
movierte Doktor der Marburger
Theologischen Fakultät von seiner
Vergangenheit ebenso wie von sei-
nen bisherigen Lebens- und Be-
rufszielen lossagte.

Er war keineswegs der einzige.
Viele andere handelten ähnlich.
Vermutlich haben noch nie so viele
junge Leute ihre Berufsausbildung
für das kirchliche Amt mit einer
anderen vertauscht wie heute. Die
es nicht taten, die bereits in diesem
Amt sind, leben mit dem Zweifel,
ob sie bleiben sollen. Und von de-
nen, die bleiben, hoffen viele, einen
ähnlichen Weg auch innerhalb der
Kirche gehen zu können. Die Kirche
spielt in solchen Überlegungen die

Rolle einer sozialen Einrichtung.
Als solche hat sie ihr Ansehen und
ihre Erfahrungen. Niemand stellt
sie ernsthaft infrage. Infrage steht
höchstens das sogenannte Proprium
dieser Einrichtung, ihr Christliches,
der Glaube. Aber das kann man
auch mit Stillschweigen übergehen.
In der breiteren Öffentlichkeit tut
man es ohnehin, ähnliches scheint
sich inzwischen selbst beim ge-
meindlichen Kern, bei den Pastoren
oder den aktiven Laien abzuzeich-
nen. Abgesehen von dogmatischer
Rechthaberei, sind Gespräche über
den Glauben selten geworden. Man
fürchtet wohl, man könnte daran
scheitern.

Jedenfalls ist Joachim Kahl am
Glauben gescheitert, und zwar nicht
an einer starren, antiquierten Or-
thodoxie, sondern gerade an jenen
Versuchen, den Glauben als Vor-
aussetzung menschlicher Existenz
in einer demokratischen, egalitären,
säkularen, sich ständig wandelnden
Welt zu verstehen und zu leben.
Dies Scheitern am Glauben - und
zwar, wohlgemerkt, nicht an einer
primitiven Gläubigkeit, an einem
wider besseres Wissen festgehalte-
nen frommen Weltbild — ist aber
sicher mehr als nur ein innerkirch-
liches oder innerchristliches Pro-
blem. Dies Scheitern könnte Gründe
haben, die alle angehen.

Denn die Frage, von der die
Theologen und Philosophen bei
der Behandlung des Glaubenspro-
blems ausgingen, lautete nicht:
„Wie kann man glauben?" oder gar
„Wie kann man an Gott glauben?".
Sie lautete vielmehr „Wie kann man
leben?", wobei zum Leben in die-
sem Sinne alles zählt, was mensch-
liches Existieren überhaupt aus-
macht: Denken, Planen, Erinnern,
Erwarten, Wissenschaft, Institutio-

nen, Sprache, - alles, was wir
unsere Gesellschaft oder unsere
Geschichte nennen.

Wenn diese Welt heute nicht
mehr in der Weise des Mythos als
Stätte waltender Götter verstanden
werden kann, wenn der Mensch
sich nur noch als Ursprung und Ziel
seines eigenen Wirkens erlebt,
dann ist er zwischen dem Rausch
der Macht und der Verzweiflung
der Ohnmacht gerade in seiner
Menschlichkeit gefährdet. Um die-
ser Gefährdung zu begegnen, be-
darf er eines Schrittes, der ihn
weiterführt als eine seiner vielen
rationalen oder physischen Tätig-
keiten, weiter als Wissenschaft und
Technik. Dieser Schritt ist der
Glaube. Dieser Glaube muß nicht
der christliche Glaube sein. Es gibt
auch einen philosophischen Glau-
ben. Jedenfalls haben über Inhalt
und Herkunft des Glaubens noch bis
vor wenigen Jahren leidenschaft-
liche Auseinandersetzungen statt-
gefunden.

Nicht nur die großen Vertreter der
Wissenschaft wie Rudolf Bultmann,
Karl Jaspers, Helmut Gollwitzer
oder Wilhelm Weischedel, auch die
Studenten waren in großer Zahl
daran beteiligt „Damals habe ich
geheideggert", sagt heute mancher
junge Akademiker, der inzwischen
in der Sozial- oder in der Bildungs-
arbeit seinen Beruf gefunden hat,
als spräche er von einer Jugend-
sünde.

Nun wird man kaum behaupten
können, daß das Grundproblem
menschlichen Lebens über Nacht
gelöst oder verschwunden sei.
Wenn man seine Behandlung in
Fortsetzung der bisher geleisteten
Denkarbeit jetzt zum Teil brüsk
abweist, dann hängt das sicher
zum Teil zusammen mit der esote-
rischen Form, in der diese Denk-
arbeit heute vorliegt. Schon ihr
sprachlicher Stil muß den Eindruck
erwecken, als ginge es nicht um
das Schicksal des Menschen, son-
dern um ein Spezialthema der
Geisteswissenschaften, insbeson-
dere der Theologie und der Philo-
sophie, und als werde der Mensch
nur als einzelner, aber nicht als
Glied der Gesellschaft gesehen.

Gerade in den Geistsswissen-
schaften aber setzte sich in dieser
Zeit unter dem Eindruck immer
dringlicher werdender praktischer
Aufgaben zunehmend die Tendenz
durch, an den gesellschaftlichen
Problemen zu arbeiten und zu wir-
ken und sich dementsprechend als
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technologische Wissenschaft zu
verstehen. So wurde aus der Sozi-
ologie eine Handlungswissenschaft,
aus der Philologie die Linguistik
bzw. die Sprachwissenschaft, aus
der Pädagogik die Erziehungswis-
senschaft. Zur Arbeitsweise dieser
neuen Wissenschaften gehören nun
nicht nur bestimmte Methoden
empirischer Forschung, sondern
auch bestimmte Techniken, die zur
Bildung und Entfaltung bestimmter
menschlicher — kognitiver und
affektiver — Qualitäten führen sol-
len: Kommunikation, Kreativität,
Emanzipation, Lernfähigkeit. Von
solchen Fähigkeiten hängt nach
allgemeinem Verständnis die Zu-
kunft einer auf den Fortschritt von
Wissenschaft und Technik angewie-
senen Menschheit ab.

Das alles ist ebenso wichtig wie
richtig und nötig, aber es hat sehr
weitreichende Konsequenzen, wenn
diese neue Orientierung zum
Grunddogma bzw. zum kategori-
schen Imperativ wird. Dann wird
nämlich das menschliche Leben
Prozeß der Vorbereitung einer hu-
manen Zukunft, zum Lernprozeß,
der alle und alles umfaßt. Dann
muß, was diesen Prozeß zu hem-
men scheint, eliminiert werden:
politische, gesellschaftliche und
ökonomische Macht ebenso wie
Aggressionen, Vorurteile oder Tra-
ditionen. Laborschulen, Modellver-
suche, Gruppenlabs stellen die
wissenschaftliche Kontrolle dieses
Prozesses her. Das im geschicht-
lichen Kontext Vorgegebene wird
ihm angepaßt: das Spiel, die Kunst,
die Religion. Sie verzichten auf ihr
Eigenleben. Die Kirche kann als
Bildungsinst'itution im weitesten
Sinne des Worts in diese Entwick-
lung ebenso aufgenommen werden
wie das Christentum als zukunfts-
orientierte, traditionskritische Mo-
ral. Was den Germanisten ihr revo-
lutionärer Hölderlin, das ist den
Theologen ihr revolutionärer Jesus.
Immer langt es nur zur halben
Wahrheit. Beim Christentum aber
geht auf diese Weise das Entschei-
dende verloren, der Glaube.

Vielen Menschen mag dies ver-
hältnismäßig gleichgültig sein, weil
ihnen die Glaubensinhalte ohnehin
längst problematisch oder gar un-
verständlich geworden sind. Aber
mit dem Glauben hängt ein ande-
res wichtiges Element humanen
Lebens unmittelbar zusammen, die
Freiheit. Wir haben uns seit der
Aufklärung daran gewöhnt, im
Christentum in erster Linie eine

Religion der Nächstenliebe zu se-
hen. Es ist aber auf den Höhepunk-
ten seiner Geschichte viel eher als
eine Religion der Freiheit erfahren
worden.

Auch der Jesus, dem wir in den
drei ersten Evangelien begegnen,
ist sicher kein Sozialrevolutionär.
Die Weise, wie er die politischen
und gesellschaftlichen Mächte und
Schranken überwindet, ist die glei-
che, in der er auch seinem nach
menschlichen Ermessen sinnlosen
Leiden und Sterben begegnet. In
beidem setzt er die neuen Maß-
stäbe des Menschseins. Der Glaube
Jesu ist nicht nur ein Aufruf für eine
humane Welt und eine humane Ge-
sellschaft, sondern auch die Kraft

iiimiimiimimiiiiiiimiiiiiuiimmiiimmimiimiimiiiii

„Jeder mag zur Kenntnis nehmen,
daß uns an der Abstempelung einer
Politik, einer Partei, einer Schule als
.christlich' gar nichts Hegt, sondern daß
es uns ausschließlich darauf ankommt,
daß die Menschen, die in ihnen tätig
sind, den Ruf und das Gebot Gottes für
diese ihre spezielle Verantwortung hö-
ren und ernst nehmen. Und daß sie
das gemeinsam tun wollen — da Chri-
stentum immer zur Gemeinde und Ge-
meinschaft drängt und aus der Iso-
lierung herausführt —, ist ja wohl gar
nicht so schwer einzusehen."

Hermann Ehlers
t 1954

Vorsitzender des Ev. Arbeitskreises
der CDU/CSU
auf Bundesebene
von 1952-1954
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humaner Freiheit dort, wo die Ver-
hältnisse so nicht sind. Diese
Freiheit ist die Praxis des Glau-
bens. In ihr ist der Glaube voll
und nicht nur transitorisch anwe-
send, nicht nur als Schritt, als
Übung zur Zukunft.

Aus einem solchen Glaubensver-
ständnis ist nach dem letzten Krieg
die politische Bildungsarbeit der
evangelischen Kirche, ist vor allem
die Arbeit1 der Evangelischen Aka-
demien entstanden. Hier leistete
der deutsche Protestantismus sei-
nen ihm angemessenen und wohl
auch nur ihm möglichen Beitrag zu

der politischen Entwicklung der
Nachkriegszeit. So wurde es mög-
lich, sich von den Belastungen der
Vergangenheit zu lösen, eine so-
ziale Wirtschaft und eine demokra-
tische Ordnung aufzubauen, Glied
einer neuen Völkergemeinschaft zu
werden, im Bewußtsein eigener
Identität Beziehungen zu anderen
Staaten mit anderen Weltanschau-
ungen oder Kulturen aufzunehmen.

Die Akademiegespräche, die die-
sen Fragen gewidmet waren, waren
Ausgang politischer Meinungsbil-
dung und politischen Engagements.
Es gab viel Information und viel
sachlichen Streit, aber wichtiger
war, daß man den Mut zum Wag-
nis politischer, wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Entschlüsse fas-
sen konnte. Dies war — sit venia
verbo — die geistliche Dimension
einer Tagung. Aus diesem Grunde
war die Auslegung biblischer Texte
in diesem Kontext nicht frommes
Rankenwerk, sondern wichtiger
Punkt der Tagesordnung.

Wenn man heute bei der inhalt-
lichen und methodischen Planung
der Erwachsenenbildung bestrebt
ist, „den sprichwörtlichen Tagungs-
stil zu vermeiden" (Hans Tietgens),
dann hat das seine guten Gründe.
Die spezielle Erwachsenenbildung
muß ihre eigenen Formen und Ziele
entwickeln, und der Erwachsene
muß sich daran gewöhnen, daß er
beruflich und politisch aus dem
Lernen nicht herauskommt. Den-
noch sind Beruf und Politik nicht
in erster Linie Felder des Lernens,
sondern solche, auf denen unter
Einsatz von Kenntnissen, Rechten
und Pflichten Leistungen und Ent-
scheidungen erbracht werden müs-
sen. Das gibt einer an diesen Fel-
dern orientierten Arbeit notwendig
ihr besonderes Gepräge.

Der Tagungsstil der Evangeli-
schen Akademien steht in vieler
Hinsicht näher bei den Verfahrens-
weisen demokratischer Institutionen
als bei solchen der Erwachsenen-
bildung. Er ist ein Diskussionsstil,
kein Unterrichts- und Lernstil, und
er sollte dies auch bei allen sicher
notwendigen Revisionen und Re-
formen nicht werden.

Ob aber dieser Stil gehalten wer-
den kann, ob er von den Kirchen
als eine Möglichkeit, weltlich vom
Glauben zu reden, akzeptiert, ja
überhaupt verstanden wird, ob er als
Form freier, toleranter Auseinan-
dersetzung seinen politischen Wert
behält, das alles entscheidet letzten
Endes über das Maß an Freiheit,
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das die Bürger unseres Staates zur
Verfügung haben. Wenn die Welt
nur noch als Prozeß verstanden
wird, als Regelkreis von techni-
scher Entwicklung und lernender
Aneignung, dann engt sich das
Wagnis des Lebens, auch und ge-
rade des politischen Lebens, ein
auf das Finden des jeweils einzig
Richtigen. Daß das möglich sei, ist
im Grunde der Kern aller moder-
nen Ideologien, die angesichts der
notwendigen Zukunftsorientierung
des modernen Denkens für alle eine
eigentliche Faszination haben. Sie
passen so gut. Sie scheinen die
richtige Aufklärung zu bieten für
die Reise in die Zukunft, die wir
alle längst angetreten haben.

Aber die Wahrheit wird auch in
dieser Zukunft vielschichtig eein
und sich nicht auf gewisse Rich-
tigkeiten reduzieren lassen, und
zwischen Freiheit und Fortschritt
besteht mindestens für unsere Ge-
genwart ein Konflikt, der durchge-
halten werden muß. Er darf nicht
zur Alternative werden, so als
hätten wir zwischen dem einen
oder dem anderen zu wählen.

Niemand sollte für das Durchhal-
ten dieses Konflikts bessere Voraus-
setzungen haben als die, die um
den Grund der Freiheit wissen, Ge-
rade in diesem Konflikt müßte heute
— im Sinne Bonhoeffers — welt-
lich von Gott geredet werden. Denn
mit dieser Formel ist ja nicht ge-
meint, daß der Christ oder die
Kirche so täten, als wäre Gott zur
quantite negligeable geworden, sie
enthält vielmehr die Einsicht, daß
die Wirkungen des Glaubens — oder
des Unglaubens — in der Beurtei-
lung den Vorrang vor seinen äuße-
ren Attributen haben. Andachten
und Bibelarbeiten machen für sich
noch nicht das eigentliche kirch-
licher Bildungsarbeit aus. Sie tun
es erst dann, wenn sie daran mit-
wirken, Mut zum Entschluß, Freiheit
zur Kritik, Toleranz und Respekt
vor der anderen, auch der nicht
fortschrittlichen Meinung zu bewir-
ken.

Das Problem
der
Krankenhausfinanzierung

Gerhard Jungmann

Mit der Verabschiedung des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes durch Bun-
destag und Bundesrat sollte eine
grundlegende, funktionsgerechte Reform
der Lastenverteilung für Bau und Unier-
haltung unserer Krankenhäuser in Kraft
treten. Welche Wünsche offengeblieben
und welche Probleme noch ungelöst
sind, kommentiert einer der zuständigen
Experten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.

Das Krankenhausfinanzierungs-
gesetz soll die finanzielle Misere
der Krankenhäuser beenden.

Die Investitionskosten, außer
Instandhaltung und Instandsetzung,
sollen künftig von der öffentlichen
Hand, von Bund, Ländern und Ge-
meinden, die laufenden Kosten
„kostendeckend" von den „Benut-
zern", d. h. entweder von den
Kranken selbst oder von ihren
Krankenkassen, aufgebracht wer-
den. Sowohl die Aufbringung der
Investitionskosten ebenso wie die
Zahlung kostendeckender Pflege-
sätze ist vorläufig allerdings nur
Zukunftsmusik. Denn obwohl der
Bund nach dem Gesetz ein volles
Drittel des jährlichen Investitions-
bedarfs aufbringen soll, wird es
den Ländern und Gemeinden
schwerfallen, jeweils die restlichen
zwei Drittel der benötigten Beträge
bereitzustellen. Die Krankenkassen
rechnen mit Mehrausgaben von
800 Millionen bis 1 Milliarde DM,
aber auch hier werden die Kosten
mindestens bis 1978 schneller stei-
gen als die Pflegesätze. Die frei-
gemeinnützigen Krankenhäuser
werden davon besonders betroffen
werden, weil die den öffentlichen
Krankenhäusern (bis 1978) gewähr-

ten Zuschüsse ihnen auch in Zu-
kunft nicht zufließen v/erden. Es
bedeutet deshalb auch keine wirk-
liche Entlastung dieser Kranken-
häuser, daß sie die Kosten der
Krankenpflegeschulen ebenfalls bis
1978 auf die ohnehin nicht aus-
reichenden Pflegesätze abwälzen
dürfen. Während die Finanzierung
der Krankenpflegeschulen an den
kommunalen oder Landeskranken-
häusern aber auch nach 1978 aus
den öffentlichen Mitteln ihrer Trä-
ger gewährleistet ist, ist es völlig
unklar, was dann aus den Ausbil-
dungsstätten der freigemeinnützi-
gen Krankenhäuser werden soll.

Es soll nicht verkannt werden,
daß alle Krankenhäuser in Bezug
auf ihre finanzielle Ausstattung
nach dem Gesetz grundsätzlich
gleichgestellt sind. Die freigemein-
nützigen Krankenhäuser werden in
Zukunft insbesondere dieselben
personellen Aufwendungen treiben
können, ja treiben müssen, wenn
sie die gleichen Pflegesätze wie die
von der öffentlichen Hand betriebe-
nen Krankenhäuser in Anspruch
nehmen wollen.

Aber selbst dann, wenn man im
Interesse einer vernünftigen Ver-
wendung der zur Verfügung ste-
henden öffentlichen Mittel eine
Krankenhausplanung grundsätzlich
für notwendig hält, wird man nicht
übersehen können, daß die Ent-
faltungsmöglichkeit dar freigemein-
nützigen Krankenhäuser dadurch
wesentlich eingeschränkt wird. Bei
wohlwollend vernünftiger Hand-
habung des Gesetzes kann das
durchaus gutgehen, doch muß bei
dem starken politischen Interesse
am Krankenhauswesen damit ge-
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rechnet werden, daß die Unab-
hängigkeit und das Eigenleben der
freigemeinnützigen Krankenhäuser
ständig gefährdet sein werden,
denn die mit der Zuwendung
öffentlicher Mitte! verbundenen Be-
dingungen und Auflagen können
sich auf alle Bereiche der Kranken-
häuser erstrecken — auf ihre
Größe, auf ihre Zweckbestimmung

mimimuiimiiniimimiimiiiiiiimiimiiiiiniiiiiiiiimiii

Für die evangelischen Pfarrer
und kirchlichen Mitarbeiter in Mün-
chen besteht für die Dauer der
Olympischen Spiele vom 26. August
bis 10. September ein Urlaubs-
verbot. Allein 300 Mitarbeiter und
Helfer arbeiten in den internationa-
len Jugendlagern der beiden Kir-
chen. 200 Mitarbeiter sind in zwölf
„Oasen der Ruhe" eingesetzt, in
denen die Kirchen müden Olympia-
gästen kostenlos Beratung, Erfri-
schungen und Farbfernsehübertra-
gungen vom Sportgeschehen an-
bieten. 120 Personen stehen auf
den 15 Campingplätzen rund um
die Olympia-Stadt im Dienst. Ins-
gesamt sind von beiden christlichen
Kirchen einschließlich des Teams
im geschlossenen Olympischen
Dorf, des Vorbereitungsteams für
den ökumenischen Gottesdienst
und den Programmgestaltern im
Münchner CVJM-Haus nahezu
1000 Mitarbeiter und freiwillige
Helfer während der Olympischen
Spiele eingesetzt.

imiimiiiiiiiimiiimiimiiiiiiimimiimiimimiiiiiiiimiii

und auch auf ihre innere, d. h. orga-
nisatorische und personelle Struk-
tur.

Schon heute ist die Tendenz zu
einer exzessiven Auslegung der
den Ländern aus dem Kranken-
hausfinanzierungsgesetz zustehen-
den Befugnisse deutlich zu erken-
nen. Während auf der Bundes-
ebene die Anhörung der wesentlich
Beteiligten bei der Aufstellung der
Krankenhausbedarfspläne sowie an
dem Beirat für die Fragen der wirt-

schaftlichen Sicherung der Kran-
kenhäuser verbindlich vorgeschrie-
ben ist, fehlen entsprechende Vor-
schriften für die Länder allein
schon aus verfassungsrechtlichen
Gründen. Die Länder sind in Bezug
auf die Krankenhausbedarfsplanung
und die Krankenhausförderung also
praktisch frei. Sie stellen ihre Kran-
kenhausbedarfspläne, ihre Jahres-
krankenhausprogramme und die
Grundsätze der Krankenhausförde-
rung in eigener Zuständigkeit fest
und können die Aufnahme bzw.
Nichtaufnahme eines Krankenhau-
ses von Bedingungen und Auflagen
abhängig machen. Wenn dagegen
auch der Verwaltungsrechtsweg
offensteht, so ist das doch eine nur
wenig wirksame Waffe gegen die
Entscheidungen der obersten Lan-
desbehörden.

Nach dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz ist die Weiterentwick-
lung des Krankenhauswesens Auf-
gabe der Länder. Bei dem poli-
tischen Interesse an den Kranken-
häusern ist nicht damit zu rechnen,
daß die Länder gerade auf diesem
Gebiet auf ihre Gestaltungs- und
Entscheidungsfreiheit verzichten
oder sie auch nur einengen lassen
werden. Um so mehr ist es eine
Frage ihrer grundsätzlichen Ein-
stellung, ob und welchen Spielraum
sie dem Eigenleben insbesondere
der freigemeinnützigen Kranken-
häuser einräumen wollen. Das wird
insofern allerdings auch von den
Krankenhausträgern selbst abhän-
gen, als sie die Entwicklung nicht
einfach auf sich zukommen lassen
dürfen, sondern sich aktiv um ihre
ureigensten Interessen kümmern
müssen.

Der Zweck des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes ist „die wirt-
schaftliche Sicherung der Kranken-
häuser, um eine bedarfsgerechte
Versorgung der Bevölkerung mit
leistungsfähigen Krankenhäusern
zu gewährleisten." Hoffen wir, daß
es nicht zu einem Instrument eines
staatlichen Dirigismus wird, der die
Eigenständigkeit und das Eigen-
leben, insbesondere der freigemein-
nützigen Krankenhäuser, erdrückt,
und daß wir am Ende der Entwick-
lung ein organisatorisch und viel-
leicht auch medizinisch perfektes,
aber seelenloses und inhumanes
System von Krankenanstalten ha-
ben werden, wie wir es in anderen
Ländern heute schon beobachten
können.
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EAK-Ansdiriften
Die wichtigsten Abschriften aus

dem Bereich der EAK-Landesver-
bände teilen wir Ihnen nachfolgend
mit; von dort erhalten Sie auch
Auskunft über die Landestagungen,
die im Herbst 1972 in nahezu allen
Landesverbänden stattfinden. Dar-
über hinaus können Sie sich in
allen Fragen auch direkt an die
Bundesgeschäftsstelle des Evange-
lischen Arbeitskreises der CDU/
CSU, 53 Bonn, Kaiserstraße 22,
Ruf (02221) 637811, wenden, die
Ihnen gerne weitere Informationen
erteilt.

Baden
Vorsitzender: Dr. Hans Evers, MdB,
78 Freiburg, Marienstraße 2,
Telefon: (0761) 22570

Geschäftsführender Vorsitzender:
Friedrich Reiner, 7801 Sölden,
Bergstraße 49b,
Telefon (0761) 404239

Bayern
Vorsitzender:
Pfarrer Hans Roser, MdB,
8835 Pappenheim, Schlesienstr. 2,
Telefon: (091 43) 444

Berlin
Vorsitzende:
Frau Dr. Ursula Besser, MdA,
1 Berlin 62,
Apostel-Paulus-Straße 21/22,
Telefon: (0311) 7846256

Braunschweig
Vorsitzender:
Ernst-Henning Jahn, MdL,
3339 Watzum, Tel.: (05332) 1096

Bremen
Vorsitzender:
Diederich Menke, MdBü,
28 Bremen, Riensberger Str. 77,
Telefon: (0421) 462425

Hamburg
Vorsitzender:
Dr. Wilhelm Imhoff,
2 Hamburg 67, Eulenkrugstr. 56,
Telefon: (0411) 6034398
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Hannover
Vorsitzender:
Dr. Philipp von Bismarck, MdB,
3 Hannover-Kirchrode,
Poelzigweg 6, Tel.: (0511) 520612.
Post erbeten nach 53 Bonn, Bun-
deshaus.

Hessen
Vorsitzende:
Frau Dr. Hanna Walz, MdB,
64 Fulda, Magdeburger Straße 21,
Telefon: (0661) 75291

Oldenburg
Vorsitzender:
Dr. Alfred Gramsch,
29 Oldenburg, Philosophenweg 32,
Telefon: (0441) 14326

Rheinland
Vorsitzender:
Dr. Hans Ulrich Klose, MdL,
4051 Korschenbroich,
Geschwister-Scholl-St'raße 10,
Telefon: (02161) 28623

Rheinland-Pfalz
Evangelischer Arbeitskreis der CDU,
65 Mainz, Deutschhausplatz 1,
Telefon: (06131) 24597

Saarland
Vorsitzender: KurtThürk,
66 Saarbrücken,
Spichererbergstraße 72,
Telefon: (06831) 1481

Schleswig-Holstein
Evangelischer Arbeitskreis der CDU,
23 Kiel, Kastanienstraße 27,
Telefon: (0431) 66078

Westfalen-Lippe
Vorsitzender:
Albert Pursten, MdL,
4992 Espelkamp-Mittwald,
Lessingstraße 4,
Telefon: (05772) 8246

Württemberg
Vorsitzender:
Rechtsanwalt Arved Deringer,
7 Stuttgart-Vaihingen,
Freibadstraße 93,
Telefon: (0711) 733344

Landestagungen
des EAK
Baden:
14. Oktober 1972

Bayern:
voraussichtlich zweite Oktoberhälfte
1972

Berlin:
Oktober 1972

Braunschweig:
voraussichtlich 25. September 1972

Bremen:
voraussichtlich 30, September 1972

Hamburg:
voraussichtlich zweite Oktoberhälfte
1972

Hessen:
11. Oktober 1972

Niedersachsen:
27./2S. Oktober 1972, Göttingen,
Thema: Soziale Marktwirtschaft -
Politik für den Nächsten

Oldenburg:
voraussichtlich 30. September 1972

Rheinland:
4. November 1972

Rheinland-Pfalz:
September/Oktober 1972

Saarland:
13./14. Oktober 1972

Schleswig-Holstein:
verschiedene Tagungen auf Orts-
und Kreisebene

Westfalen:
28. Oktober 1972, Siegen,
20 Jahre EAK Westfalen-Lippe

Württemberg:
23. September 1972, Waiblingen,
Thema: Gesellschaft — wohin?

Informations-
material

Eine zweiteilige Artikelfolge mit
den Themen „Utopie als Surrogat"
und „Verlust seelischer Wirklich-
keiten" erschien im Rheinischen
Merkur. Verfasser dieser Artikel ist
der Psychotherapeut Dr. Dr. Rudolf
Affemann, Vorstandsmitglied des
Evangelischen Arbeitskreises der
CDU in Württemberg. Die Leser der
Evangelischen Verantwortung kön-
nen beide Artikel zur kostenlosen
Lieferung bei der EAK-Bundes-
geschäftsstelle, 53 Bonn, Kaiser-
straße 22, bestellen.

Was geschah im Bundestag und
was sagten die politischen Parteien
dazu? Das Informations- und i'
Pressezentrum (ipz) des Deutschen *
Bundestages, 53 Bonn (Rhein),
Bundestag, verschickt kostenlos auf
Anforderung hin wertvolles Infor-
mationsmaterial. So haben Sie die
Möglichkeit, sich objektiv über die
Stellungnahmen der einzelnen Par-
teien zu den wichtigsten parlamen-
tarischen Entscheidungen zu unter-
richten. Eine bisher dem Bürger
kaum bekannte Quelle kostenloser
Information, die jeder Leser der
Evangelischen Verantwortung nut-
zen sollte. Postkarte an das Infor-
mations- und Pressezentrum ge-
nügt.

Unsere Autoren

Dr. Gerhard Stoltenberg,
Ministerpräsident, MdL,
23 Kiel, Landeshaus

Dr. Karl-Heinz Narjes, MdL,
Minister für Wirtschaft und Verkehr
23 Kiel, Düsternbrooker Weg 94-100

Dr. Fritz Pirkl, Staatsminister für Arbeit
und Sozialordnung,
8 München 13, Winzererstraße 9

Dr. Helga Wex,
433 Mülheim (Ruhr), Peterstraße 43

Dr. Albert Buff, Stadtbaudirektor,
56 Wuppertal-Elberfeld, Steubenstr. 31

Friedrich Vogel, MdB,
441 Warendorf, Allensteiner Str. 37

Dr. Hans Bolewski, Pfarrer,
3 Hannover-Kirchrode, Colmarstraße 6

Dr. med. Gerhard Jungmann, MdB,
53 Bonn, Bundeshaus

l

Evangelische Verantwortung — Meinungen und Informationen aus dem Evangelischen Arbeitskreis der CDU/CSU. Herausgeber: Dr. Gerhard
Schröder, MdB; Dr. Werner Dollinger, MdB; Kultusminister Prof. D. Wilhelm Hahn, MdL; Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, MdL;
Dr. Walter Strauß. Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Peter Egen, 53 Bonn, Kaiserstr. 22, Ruf (02221)637811. Verlag: Union-Betriebs-GmbH,
53 Bonn, Argelanderstr. 173. Abonnementspreis vierteljährlich: 4 DM. Einzelpreis 1,50 DM. Konto: EAK - Postscheckkonto Köln 112100. Druck:
Oskar Leiner Druck KG, Buchdruck Offsetdruck, 4 Düsseldorf, Erkrather Straße 206. Abdruck kostenlos gestattet - Belegexemplar erbeten.

16


